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Richtlinien über das Praktikum in der Gymnasialen Oberstufe  
und  
Orientierungshilfen zur Durchführung von Praktika in der Gymnasialen 
Oberstufe 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Richtlinien über das Praktikum in der Gymnasialen Oberstufe vom 15.06.1998 

(BrSBl. 422.07) sind für die allgemeinbildenden Schulen obsolet, da die Regelungen in der 

neuen Richtlinie zur Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen (Erlass Nr. 6/2012 

vom 27.08.2012 – BrSBl. 331.05)) aufgenommen wurden. Für die berufsbildenden 

Bildungsgänge mit Gymnasialer Oberstufe werden die relevanten Teile in die Bildungsgang-

Verordnungen aufgenommen. 

 

Die o. g. Richtlinien  werden hiermit ab sofort aufgehoben.  

 

Für die berufsbildenden Schulen mit einer Gymnasialen Oberstufe gelten die genannten 

Richtlinien so lange weiter, bis sie in die entsprechenden Bildungsgang-Verordnungen 

aufgenommen sind. 

 



Nummer 5 Absatz 7 und 8 (im BrSBl. nicht nummeriert) der Orientierungshilfen zur 

Durchführung von Praktika in der Gymnasialen Oberstufe vom 15.06.1998 (BrSBl. 

422.08) sind ebenso obsolet und werden ab sofort aufgehoben. 

 

Ich bitte Sie, die alten Richtlinien an allgemein bildenden Schulen und Nummer 5 Absatz 7 

und 8 der Orientierungshilfen an allen Schularten nicht mehr anzuwenden.  

Bitte beachten Sie den Erlass Nr. 6/2012.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

 

gez. Wera Kebschull 

 


